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„Die Vereinheitlichung der Prü-
fungen schafft Klarheit für die 
Einrichtungen und die Heimauf-
sichten“, kündigt das Sozialmi-
nisterium den Prüfleitfaden an. 
Das Ganze erscheint von der 
Systematik nicht unbekannt; 
seit Sommer 2009 macht der 
Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherungen (MDK) das-
selbe in allen Bundesländern – 
über die Pflegekassen beauf-
tragt auf Grundlage des 
Pflege-Weiterentwicklungsge-
setzes.

Inhalte des Prüfleitfadens Der 
vorliegende Prüfleitfaden (Stand 
Mai 2010) gliedert sich in neun 
Kapitel, verteilt auf rund 90 
DIN  A4-Seiten. Bei sorgfältiger 
inhaltlicher Betrachtung kom-
men dem Sachkundigen einige 
Fragen und noch mehr verblüf-
fende Aha-Erkenntnisse: Etwa 
60 Seiten oder 70 Prozent des 
Prüfleitfadens deckt der MDK 
bereits über seine Qualitätsprü-
fungen ab. Warum prüft die 

Heimaufsicht das gleiche im 
Jahresturnus noch einmal? 
Gleichzeitig tauchen einige nicht 
mehr zeitgemäße Fragestellun-
gen in dem Leitfaden auf, die 
keinerlei Bezug zu der Lebens-
qualität der Bewohner haben, 
aber ein bürokratisches Abhan-
deln von Formalismen darstel-
len und bezogen auf die Art der 
Fragestellungen die „Behörde 
Heimaufsicht“ in einem tradier-
ten Obrigkeitsdenken erschei-
nen lässt. Definitionen zu dem 
jeweiligen Erfüllungsgrad ana-
log der „MDK-Anleitung“ fehlen 
vollständig und sind damit der 
subjektiven Bewertung des ein-
zelnen Heimbegehenden über-
lassen. Ebenso nicht im Ansatz 
beantwortet sind Fragen, wie 
die Auswahl der Bewohner im 
Rahmen der Heimbegehung er-
folgt; der Qualifikation der Prü-
fer; der Realisierbarkeit der 51 
Fragen des Bewohnergesprächs; 
die Frage nach dem Zeitpunkt 
des Eingangs eines Begehungs-
berichtes etc.

Pluskriterien sammeln In den 
Kapiteln Zwei und Fünf lässt 
„Payback“ grüßen – es ist sogar 
zur Wiedergutmachung von De-
fiziten(?) vorgesehen, dass so-
genannte „Pluskriterien“ ver-
bucht werden. Ein Akt für 
Schnäppchenjäger? Eine Defini-
tion für das „Pluskriterium“ ist 
allerdings auch hier nicht zu fin-
den. Die Fragestellung zum 
„Pluskriterium“ gibt in Teilen 
berechtigten Anlass zu der Sor-
ge, dass vor deren Aufnahme in 

den Prüfleitfaden gängige Stu-
dien und Fachliteratur nicht he-
rangezogen worden sind – mög-
licherweise liegen diese dem 
Sozialministerium (noch) nicht 
vor. Eine ganze Reihe von unbe-
stimmten Begrifflichkeiten lie-
ße sich aufzählen. Für die Ju-
risten eine Erweiterung ihres 
Arbeitsgebietes; für den Prakti-
ker vorprogrammierte ärgerliche 
Diskussionen, die letztlich an 
der ohnehin knappen Zeit für 
den Bewohner abgehen. 

Kontrollen versus Konzepte?
Öffentlichkeitsberuhigung zu 
gigantischen Kosten und/oder 
Arbeitsplatzsicherung? Noch 
mehr Prüfungen anstelle von 
Strategien zum Umgang mit 
steigenden Qualitätsanforde-
rungen? Es wird weiter in Kont-
rollen statt in mehr Mitarbeiter 
und deren erforderliche Qualifi-
zierung investiert. Im März 2010 
folgte die erste „Beruhigung“ 
aus dem Sozialministerium: 
Zwischen den Prüfungen durch 
die Heimaufsicht und dem MDK 
sollen vier Monate liegen – also 
doch zwei Qualitätsprüfungen 
mit gleichen Inhalten pro Jahr 
(in Abweichung zu § 15 (4)
LHeimG sieht dieses bereits die 
Möglichkeit des Aussetzens der 
Begehung nach vorliegender 
MDK Prüfung vor). 

Die bisherige Praxis zeigt, 
dass Absprachen zwischen 
Heimaufsicht und MDK im All-
tag kaum funktionieren – der 

eine schiebt die Ursachen dem 
anderen zu. Und weiter aus dem 
Sozialministerium: „Es muss ja 
nicht der gesamte Prüfleitfaden 
verwendet werden, weil es sich 
um „Module“ handelt“. Selbst 
bei vielen Mitarbeitern der 
Heimaufsichtsbehörden regt 
sich Unverständnis über diese 
praxisfernen Planungen. Viel-
leicht hat man sich inzwischen 
doch im Sozialministerium Ba-
den-Württemberg einige Ge-
danken zu der Praxistauglich-
keit des Prüfleitfadens ge-
macht. 

Die zweite Beruhigung: Der 
Prüfleitfaden stellt keinen be-
hördeninternen Erlass dar – z. B. 
im Gegensatz zu der „Orientie-
rungshilfe für die Heimaufsich-
ten“. Was dieser aber dann in 
Bezug auf die vorgesehene Ver-
öffentlichung der „wesentli-
chen“ Ergebnisse in Bezug auf 
Transparenz und Vergleichbar-
keit bringen soll, bleibt wohl 
vorerst das Geheimnis der Ver-
fasser dieses bürokratischen 
Monsters. 

Das „Musterländle“ findet 
hoffentlich in diesem Punkt kei-
ne Nachahmer.� ¬

Mehr zum Thema

 Download: Der baden-württ-
embergische Prüfleitfaden für 
Heimaufsichtbehörden steht bei 
Altenheim Online unter www.
altenheim.vincentz.net/service/
downloads/

Im Juni 2010 hat das Sozialministerium Baden-Württemberg 
einen Prüfleitfaden vorgestellt. Dieser soll einheitliche 
Bewertungsmassstäbe bei den Heimbegehungen setzen und 
in Folge der Veröffentlichung der „wesentlichen Ergebnisse“, 
so das Sozialministerium, die Qualität der Pflegeinrichtungen 
transparent und vergleichbar machen. 
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